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Nro . 21 ,

Olden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 21 . May 1781 .

1. Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Es entstehet wider Eilert Haferkamp vor dem heil . Geists Thor , Schuldenhalber , benhiefiger Hochfürftl . Regierung , der Concurs .

( 1) Die Angabe ist den 2ten Jul . ( 2 ) Dedaction den roten Jul . ( 3 ) Prioriståt Urtheil den 4ten Sept . ( 4 ) Vergantung oder Löse den 25sten Sept . a . c .2 ) Wann die , zu einer in der Landftraffe unweit Nadorst zu legenden Höhle erforderlicheMaterialen an Steinen und Kalk öffentlich mindestfordernd ausgedungen werden solslen , und dazu Terminus auf den 28ften d. M. angesetzt worden , so können Liebhaberfich sodann vor hiesiger Herzoglicher Cammer einfinden und nach Gefallen accordiren .Oldenburg aus der Cammer , den 14ten May 178 г.v . Hendorff . Schm . v. Hunrichs . Ahlers . Schumacher . Bolken . Pasor . v . Negelein .

3 ) Auf Anfuchen weyl. Hinrich Addicks Kinder Vormünder wird hiemit bekannt gemacht,
Herbart .

daß niemand des weyl . Hinrich Addicks Wittwe zu Lienen , so igo zu Eliffeth wohnet ,auf die im Hause und unter Hånden habende Mobilien und Moventien etwas creditisren , noch von folchen Stücken derselben etwas abkaufen , oder abbandeln solle.4 ) Johann Winter , zum Nordermohr , hat den sonst auf den 6ten Jun . a . c . angesetztenöffentlichen Berkauf seiner halben Bau wieder aufgerufen und diese seine zum Nordersmohr belegene halbe Bau mit Zubehör , an Wilke Boning Hausmann im Neuenbrocktverkauft .
Die Angabe ist den 21sten Jun . a . c. , benm hiesigen Herzogl . Landgerichte.5 ) Johann Basen Wittwe , zu Linsewege , ist gewillet , folgende Grundstücke , als : ( 1)das sogenannte Martens Haus und Hof ; ( 2 ) einen Garten bey Bohlie Hause ; ( 3 ) einHenerhaus mit dem Garten , und eine Wische von 1 Tagwerk ; ( 4 ) ohngefähr 7 Tagswerk Wischland und einen kleinen Busch , und ( 5 ) etwa viertebalb Connen EinsaatBaulanderenen am 19ten Jun . in ihrem Hause verkaufen zu lassen .Die Angabe ist den 18ten Jun . a . c. , beym Herzogl . Neuenburgischen Landgerichte .6 ) Wempe Wempen , zur Kollstede , hat seine daselbst belegene Brinksiterey an Dierk Jascob Ohmstede verkauft .

Die Angabe ift den 18ten Jun . a . c. , beym Herzogl . Neuenburgischen Landgerichte.7 ) Es wird hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß der Herr Doctor Dugend



fein an der Schüttingsstrasse zwischen des Becker Amtsmeisters von Gesseln und Ahlert

Krögers Häusern belegenes , bisher von ihm selbst bewohntes Haus an die beyden Des

moisellen Sillems verkaufet habe ; und daß diejenige , welche an solchem Hause einen

An und Benspruch zu haben vermeinen , fich damit am 19ten Jun . a . c. bey Strafe

ewigen Stillschweigens , anzugeben schuldig seyn sollen .

Decretum Oldenburg in Curia , den 18ten May 1781 .

Bürgermeister und Rath hieselbst .

*

) Beym Gräflich Barelschen Amtsgericht entstehet wider Hinrich Speckels Hausmann

am Südende dafelbst ein Concurs .

( 1 ) Angabe den 27ften Jun . ( 2 ) Liquidation den 11ten Jul . ( 3 ) Präferenz .

Urthel den sten Sept . ( 4 ) Bergantung und Löse den 13ten Sept . 1781 .

Zweyte Bekanntmachung .

Neuenb . Landg . 1 ) Gerd Schmidt zu Bockhorn Landverkauf d . 29 May . Ang .

d . 28 . 2 ) wegen Eilert Roben Wittwen , an Gerd Brumund zu Nuttel verkauften

Tapken Halberbe Ang . d . 28 May . 3 ) wegen Gerd Jansen Bohlen an Harm Back

hus verkauften Landes Ang . d . 30 May . Delmenh . Landg . Wegen Frerich

Brauen Wittwe an Dierk Henjes verkauften Frerich Siems Kdterey Aug. d . 30 May .

Beschluß der Bremischen Verordnung . ( f. Nro . 20. )

4 ) Soll das anher kommende Vich so lange ausserhalb den biesigen Gränzen stehen bleis

ben , bis die dabey befindlichen Atteftate von denen , welche das Bich herein zu brins

gen verlangen , nach Beschaffenheit der Noute , dem Herrn Richter zu Borgfeld , oder

dem Herrn Vorstadts Herrn , oder dem Herrn Gow Gråfen überliefert , die Weiden ,

in welche es getrieben werden soll , angezeiget , und nach vorabgegangener genauen

Untersuchung , wegen dessen Hereinlassung oder Zurückweisung , der Wache , den Po .

ftirungen und Sauvegardes , die behufigen Ordres ertheilet sind . Und wie

9

5) ohne dergleichen nach oben bemeldeter Borschrift eingerichtete Passe , kein Hornvieh

dahier wird zugelassen werden , so find

- 6 ) diejenige , welche Bich mit dergleichen Pässen anher bringen , verbunden , selbige ,

erforderlichen Falles , dahin eidlich zu bestärken , daß das darin benannte Bieh unters

weges nicht verwechselt, uoch vertauschet , auch seitdem in obbeschriebenerEntfernung

feine inficirte Orte passiret , dessen keines crépiret , oder irgend ein Merkmal der

Krankheit daran verspüret sey . Uebrigens bleibt

7 ) die Einbringung einiges Viehes zu Wasser , sowol die Weser herunter als herauf ,

nach wie vor , gänglich verboten .

8 ) Haben die hiesigen Bürger und Eingesessenen, welche die öffentlichen Weiden in hie

figem Stadt Gebiete mit ihrem Vieh zu betreiben gedenken , von dem etwanig allers

erit angekauften , oder ausserhalb der Stadt und deren Gebiete , auf der Futterung

gestandenen Vich , die behörige Pässe zu produciren ; von dem übrigen aber , vorkom .

menden Umständen nach , entweder auf ihren geleisteten Bürger Eid schriftlich zu

attestiren , oder aber eidlich zu erhärten , daß selbiges , so viel ihnen bewußt , seit

wenigstens sechs Wochen völlig gesund , auch in dieser Zeit bey keinem an der Seuche

Franken , oder deshalb verdächtigen Vich , gekommen seŋ.

9 ) Wird alle und jede Ab und Umtreibung des Viehes , von einer dffentlichen Weide in

die andere , ohne dazu vorher nachgesuchte und erhaltene ausdrückliche Erlaubnis ,

hiemit ernstlichst unterfaget .

Falls aber jemand , wer derselbe auch sen , sich bengehen lassen möchte, vorstehender

Verordnung zuwieder , einiges Hornvieh in diese Stadt oder deren Gebiete , heimlich



einzubringen , einzulassen, auzunehmen , oder ab und umzutreiben , so soll der ; oder

diefelbe nachdrücklichst und willkührlich schwer , auch , dem Befinden nach , am Leibe ,

oder mit schimpflicher Haft , unausbleiblich gefträfet , das heimlich oder unerlaubter

Weise hereingebrachte oder vertriebene Vieh aber , befundenen Umständen nach , ents

weder getödtet , oder von dem Hereinbringer und Vertreiber zurück und weggeschaffet

werden . Wornach sich ein jeder zu richten , und für Schaden zu hüten hat .

Publicatum Bremen , den 21 April 1780 . Renovatum den 27 April 1781 .

II . Privatsachen .

1 ) Da nach der letztern Bekanntmachung diejenige , so an wenl . Job . Hinr . Brader auf

dem Danm hicjfelbft noch schuldig find , sich noch nicht sämtlich mit der Bezahlung ben

mir cingefunden : so habe ich nachrichtlich hiedurch anzeigen wollen , daß ich anfangs

Jun . wider die Rückständigen gerichtliche Hülfe zu suchen gemüssiget bin .

von Harten . Advocat .

2 ) Es ist fürzlich zwischen Raftede und Hahn ein Stock von Fischbein mit grünem Bind .

faden umflochten , und mit einem silbernen Knopf versehen , verloren gegangen . Wer

diesen an dem Amat zu Raftede , oder der Expedition der Anzeigen einliefert , erhålt

einen halben Gulden zur Belohnung .

3 ) Die Frau Wittwe Kreyen hat in der kleinen Kirche in einen zugemachten Stuhl , nahe

an der Canzel zwey Stellen , die sogleich können angetreten werden , zu verheuern .

4 ) Der Gastwirth Tulefins zu Delmenhorst macht hiemit öffentlich bekannt , daß er seine

bisherige Wohnung am Markt verlassen , und nunmehro in der Nähe des Herzogl .

Landgerichts und ohniveit des sogenannten Bremer Thores zu Delmenhorst wohnet . Er

erfuchet The bisherigen Gönner und Freunde ihn mit fernerer Zusprache zu beehren ,

und fich aller honetten und reellen Begegnung versichert zu halten .

5 ) Auf des Matthias Beneken Lande in Stollhamm haben seit geraumer Zeit s Stück

fremde Schaafe gegrafet . Der Eigenthümer muß selbige in den nächsten Tagen gegen

Erlegung des Grasgeldes abfordern , weil im widrigen gedachter Beneken sie öffent

lich verkaufen lågt .

6 ) Bon den Kloster Blankenburgischen Geldern sind auf Johannis und Jacobi dieses Jahrs

einige Capitalien zinsbar zu belegen , und können gegen Anweisung der Sicherheit bey

dem Receptor Herrn Canzellift Erdmann in Empfang genommen werden .

I7 ) Bey Herrn Wilhelm Röhling in Bremen werden von folgenden Lotterien Loofe abges

geben von der 28 Hannov . Lotterie 1 Classe , 1 Loos 1 Rthlr . , ein halb 36 gr . , ein

viertel 18 gr . , wogegen 400 , 500 , 1000 , 1200 , 1400 , 1800 , 2000 , 5000 bis 10000

Rthlr . zu gewinnen . Von der Braunschw . 1 Classe , welche über 4 Wochen gezogen

wird und Gewinne von 40 100 bis 200 Rthlr . , 26 jede 1000 Rthlr . 2 jede 5000 .

2 jede 10000 Rthlr . Von der neuen Osnabrückischen 17 Lotterie 1 Class : 36 gr . Loos ,

ein halb 18 gr . , dagegen 500 , 600 , 700 , 800 , 1000 bis 3000 Rthlr . zu gewinnen .

Ferner von der Haager Generalitäts 68ften Lotterie ersten Elasse können Liebhaber mit

ganzen , halben und viertel Heuerloosen isten Claffe für jedes viertel Heurrloos 40 gr .

aufgewartet werden und so durch alle Claffen nach den Plan wieder erneuern . In

dieser Lotterie sind in der ersten Classe i zu 20000 , I ll 10000 , 1 f 5000 , 13 3000

2 Elaffe 1 zu 25000 , 1 ¡ ll 12500 , 17500 ,

I ll 2000 , 5 il 1500 , 15 3 1000 Fl .

I zu 5000 , I zu 3000 , 5311 1500 , 15 in 1000 Fl . 3 Classe 1 zu 30000 , 1 ll 15000 ,

1 1 7500 , 1 1 5000 , 1 1 3000 , 1500 150 1000 Fl . 4 Claffe 1 zu 40000 ,

I ll 20000 , ¡ ll 10000 , 1 1 5000 , 1000 11000 Fl . 5 Claffe 1 3 0000

1 1 25000 , 1 3 12500 , I U 7500 , 13 5000 , 515000 15 30 1000 Fl . Lihten

Classe 1000 zu 1000 , 8 l 1500 , 4 1 2000 2 1 5000 , 10000 , 1 11 20000 ,

I ll 30000 , 1 ll 60000 , 13 8000 bis 100000 Fl . n gewinnen . Plaus von allea

find gratis und loose gegen Einsendung des Einkaufs zu Dienste .
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Ankündigung .

Help Gott met Gnaden !
Hie werd ok Seepe gesaden .

er Einfall aus den bekannten morgenländischen Märchen Tausend und eineacht , etwas lesbares für ein leselustiges Publikum zu machen , ist schon seiteinigen Jahren auch der Meinige . Allein bei dem in jezigen Zeitläufen so regenEroberungstriebe ist es fast unmöglich , irgendwo poffeffionem vacuam zu finden ,es wäre denn , daß man aus den verborgensten Tiefen sein Selbst , wo freilich dierechten wahren Schätze , welche die Motten nicht zernagen , und nach denen sogar dieDiebe nicht graben , verborgen sind , eine nagelneue Schöpfung hervorarbeitete . Undauch da , wie leicht geschiehts nicht , daß die beaux efprits in geheimster Finsternißeinander begegnen und unvermutet mit den Kopfen zusammen rennen ! Wåre meinEinfall noch Embryo , oder stünde er noch auf meinem eignen und nicht wirklich schona gutentheils auf des Verlegers Papiere , wåre sogar die Hand des Zeichners und Kupfersstechers um deswillen schon aufgeboten und in Bewegung gefest , so würde ich jezt nichtaufstehn und mir den unvermeidlichen Schein zuziehen , als wolte ich Hrn . Voß , vonsweichem ich in der Beylage zum St . 36. der Gothaischen Gel . Zeitungen die Ankündisgung einer ähnlichen Arbeit so eben lese , den Markt verderben . So aber nöthigenmich der Verleger , Hr . Dieterich in Göttingen , und die obigen hiemittelst und Kraftdieses clara voce :

Tausend und eine Nacht , neu und nach eigner Weise erzählt von―Mit Kupfern von Chodowiecky
anzukündigen , wovon der erste Band unter der Presse ist und auf k. Leipz. M. Messe ,wo nicht noch eber , erscheinen wird .

Es ist zwar bisher bei diesem Unternehmen weder an eine Prånumeration noch Subescription gedacht worden. Da es aber nunmehr , sowol den Verfasser als den Verlesger interessirt , zu wissen, wie man bei dem Publikum damit fahren werde , so seyhiermit , um einer defio gewiffern Vosinumeration willen , eine Subscription auf dasganze Werk bis f. Michaelis eröffnet . Herr Voß wird , den französischenGallandneu übersezen ; ich aber werde Tausend und eine Nacht ueu und nach eignerWeise bald in Prosa , bald in Versen - erzählen . Da ich nun zum voraus nichtwets , wie reichlich meine Laune bei einem oder dem andern der mehrern Bände , dieich indessen vorläufig ebenfals auf Sechs anschlage , firdmen werde , so kan ich die2ogenzal , mithin auch den Preis in quanto noch nicht genau bestimmen Immittelstwird Druck , Papier und Format dem des Göttingischen Magazins gleich seyn . DieSubfcribenten sollen , wenn sie es ausdrücklich verlangen , dem erfien oder zweytenBande namentlich vorgedruckt werden . Jeden Band werden wenigstens 2 und nachsdem der Beifall und Abfaz ist, noch mehrere Kupfer zieren . Die Ablieferung geschichtgegen baare Bezahlung , wovon man den äussersten Preiß gedruckt bekant machen wird .Man kan sich bei allen Buchhandlungen unterzeichnen .
So find dinn also nun zwei Buden offen und die Kränze ausgesteckt . Man kommeund gentesse nun , ohne allen dem Matrosenpreffen ähnlichen Zwang nach Belieben !Warum ich anstatt zu überfezen , neu erzäle ? Davon ist im 2ten St . des Götting .Magazins v. d. I . eine Rechtfertigung zu lesen. Altengleichen , den gten Mai 1781 .

Liebhaber zu diesem Werk können sich deshalb in Oldenburg bey dem Buchbinder
G . A . Bürger .

Herrn Strohm melden .

Beförderungen .
;Es sind die bisherige Untergerichts Anwälde , Herr Anton Günther Dugend , HerrJohann Christian Tenge und Herr Friederich Wilhelm Zedelius , unter die Obergesrichts Anwälde recipiret und ad prarie admittiret worden .
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